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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Haken  und  einen  Ge- 
genhalter  eines  Riegelspannverschlusses  für  ab- 
klappbare  Bordwände  von  Lastfahrzeugen,  wobei 
der  Gegenhalter  eine  Leiste  aufweist,  hinter  die  der 
Haken  in  der  Schließstellung  greift. 

Riegelspannverschlüsse  für  abklappbare  Bord- 
wände  von  Lastfahrzeugen  gibt  es  in  den  verschie- 
densten  Ausführungsformen.  Eine  sehr  weit  verbrei- 
tete  Ausführungsform  ist  beispielsweise  in  der  DE-PS 
16  78  155  beschrieben. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  Riegelspannverschlüsse 
der  bekannten  Art  einen  wesentlichen  Nachteil  auf- 
weisen.  Beim  Transport  der  verschiedensten  Güter, 
wie  z.B.  gefüllten  Sacken,  kommt  es  nicht  selten  vor, 
daß  die  Ladung  verrutscht  und  sich  gegen  eine  Bord- 
wand  legt.  Wird  dann  der  Verschluß  der  Bordwand  ge- 
öffnet,  so  wird  die  Bordwand  nach  unten  geschleu- 
dert,  wobei  das  Ladegut  herunterfällt.  Dabei  kommt 
es  nicht  selten  zu  Verletzungen. 

Der  Erfindung  lag  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  dergenannten  Art  so  weiterzubilden,  daß 
der  Riegelspannverschluß  nicht  ohne  weiteres  geöff- 
net  werden  kann,  wenn  Ladegut  gegen  die  Bordwand 
drückt. 

Die  Aufgabe  wird  bei  einer  Vorrichtung  der  ein- 
gangs  näher  beschriebenen  Art  dadurch  gelöst,  daß 
an  der  Stirnseite  des  Hakens  eine  schwenkbare  La- 
sche  angebracht  ist,  die  in  der  Schließstellung  mit  ei- 
ner  Ausnehmung  einen  vom  Gegenhalter  abstehen- 
den  Zapfen  umgreift,  wobei  die  Länge  des  Zapfens  so 
bemessen  ist,  daß  ihn  die  Lasche  mit  ihrer  Ausneh- 
mung  noch  umgreift,  wenn  beim  Öffnen  des  Ver- 
schlusses  der  Haken  von  der  Leiste  freikommt,  und 
wobei  der  Zapfen  in  der  Nachbarschaft  seines  freien 
Endes  auf  der  der  Bordwand  zugekehrten  Seite  eine 
Auskehlung  aufweist,  in  die  die  Ausnehmung  einra- 
stet,  wenn  beim  Öffnen  des  Verschlusses  die 
Borewand  in  Richtung  der  Abklappstellung  gedrückt 
wird. 

Wenn  beim  Öffnen  eines  mit  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  ausgerüsteten  Riegelspannver- 
schlusses  von  innen  her  Druck  auf  die  Bordwand  aus- 
geübt  wird,  dann  läßt  sich  der  Riegelspannverschluß 
zunächst  so  weit  öffnen,  daß  der  Haken  mit  dem  Ge- 
genhalter  außer  Eingriff  kommt.  Hierauf  klappt  die 
Bordwand  etwas  nach  außen  und  wird  dann  dadurch 
an  einem  weiteren  Öffnen  gehindert,  daß  die  Ausneh- 
mung  der  Lasche  in  die  Auskehlung  des  Zapfens  ein- 
rastet.  Der  weitere  Öffnungsvorgang  des  Riegel- 
spannverschlusses  hängt  nun  von  der  Form  der  Aus- 
kehlung  am  Zapfen  ab.  Wenn  die  Auskehlung  auf  der 
dem  freien  Ende  des  Zapfens  zugewandten  Seite  ei- 
ne  Fläche  aufweist,  die  senkrecht  zur  Bewegungs- 
richtung  des  Riegels  verläuft,  dann  muß  zunächst  der 
Innendruck  von  der  Bordwand  weggenommen  wer- 
den,  damit  diese  wieder  in  ihre  vollständig  senkrechte 

Lage  gebracht  werden  kann.  Dadurch  kommtdie  Aus- 
nehmung  der  Lasche  außer  Eingriff  mit  der  Auskeh- 
lung  des  Zapfens,  so  daß  der  Riegelspannverschluß 
vollständig  geöffnet  und  die  Bordwand  abgeklappt 

5  werden  kann.  Wenn  dagegen  die  Auskehlung  auf  der 
dem  freien  Ende  des  Zapfens  zugewandten  Seite  ei- 
ne  Fläche  aufweist,  die  schräg  zur  Bewegungsrich- 
tung  des  Riegels  verläuft,  dann  ist  es  möglich,  den 
Verschluß  trotzdem  durch  kräftiges  Umlegen  des 

10  Handhebels  vollständig  zu  öffnen,  wobei  die  Lasche 
mit  ihrer  Ausnehmung  auf  der  genannten  schrägen 
Fläche  der  Auskehlung  hinaufgleitet.  Bei  dieser  Aus- 
führungsform  kann  sich  die  Bedienungsperson  ent- 
scheiden,  ob  sie  nach  dem  Einrasten  der  Ausneh- 

15  mung  an  der  Lasche  in  die  Auskehlung  am  Zapfen, 
wobei  sie  den  Innendruck  auf  der  Bordwand  gewahr 
wird,  zunächst  diesen  Innendruck  beseitigt  oder  das 
Risiko  eines  weiteren  Öffnens  des  Riegelspannver- 
schlusses  eingehen  will. 

20  Zur  Stabilisierung  des  halb  geöffneten  Zustands 
und  zur  Begrenzung  des  Ausschwenkens  der  Bord- 
wand,  nachdem  beim  Öffnungsvorgang  der  Haken 
außer  Eingriff  mit  dem  Gegenhalter  gekommen  ist, 
kann  der  Haken  einen  Anschlag  aufweisen,  an  den 

25  die  Lasche  nach  einer  gewissen  Schwenkbewegung 
in  Anlage  kommt. 

Bei  einer  Ausführungsform  greift  der  Haken 
oberhalb  des  Zapfens  am  Gegenhalter  an,  wobei  die 
Lasche  frei  nach  unten  hängt,  so  daß  die  Ausneh- 

30  mung  bei  vollständig  hochgeklappter  Bordwand  vor 
dem  Schließvorgang  mit  dem  Zapfen  fluchtet.  Es  ist 
aber  auch  möglich,  die  Lasche  durch  eine  Feder  in 
der  genannten  Lage  festzuhalten,  wobei  in  diesem 
Fall  natürlich  die  Lasche  von  ihrer  Anlenkung  am  Ha- 

35  ken  auch  nach  oben  weisen  kann.  Dieses  Fluchten 
der  Ausnehmung  der  Lasche  mit  dem  Zapfen  bei 
hochgeklappter  Bordwand  erleichtert  das  Schließen 
des  Riegelspannverschlusses. 

Im  Sinne  der  Erfindung  soll  unter  dem  Ausdruck 
40  "Haken"  jedes  Gebilde  verstanden  werden,  das  ge- 

eignet  ist,  hinter  eine  Leiste  am  Gegenhalter  zu  grei- 
fen.  So  gibt  es  Riegelspannverschlüsse,  bei  denen 
der  Haken  aus  einem  T-förmigen  Gebilde  besteht, 
wobei  die  beiden  Querbalken  des  "T"  hinter  je  eine 

45  Leiste  am  Gegenhalter  greifen.  Auch  eine  Kugel  oder 
eine  Scheibe  können  hintereine  Leiste  am  Gegenhal- 
ter  greifen,  so  daß  sie  im  Sinne  der  Erfindung  eben- 
falls  als  Haken  anzusehen  sind. 

Die  Ausnehmung  an  der  Lasche  besteht  zwar 
so  vorzugsweise  aus  einem  kreisförmigen  Loch.  Sie 

kann  beispielsweise  aber  auch  als  viertelkreisförmi- 
ge  Ausnehmung  ausgebildet  sein,  sie  muß  nur  beim 
erwähnten  halbgeöffneten  Zustand  des  Riegelspann- 
verschlusses  in  die  Auskehlung  des  Zapfens  eingrei- 

55  fen.  Die  Auskehlung  am  Zapfen  muß  auf  alle  Fälle  auf 
der  der  Bordwand  zugekehrten  Seite  des  Zapfens  an- 
geordnet  sein,  kann  aber  wesentlich  weiter  um  den 
Zapfen  herumreichen,  was  von  der  Form  der  Ausneh- 
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mung  der  Lasche  abhängt. 
Eine  Ausführungsform  einer  erfindungsgemä- 

ßen  Vorrichtung  wird  nun  anhand  der  beigefügten 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

In  den  Zeichnungen  zeigen:  5 
Figur  1  eine  Stirnansicht  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung; 
Figur  2  eine  Seitenansicht  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung; 
Figur  3  einen  Schnitt  an  der  Linie  III-III  von  Figur  10 
2; 
Figur  4  eine  ähnliche  Ansicht  wie  Figur  1,  wobei 
jedoch  der  Riegelspannverschluß  halb  geöffnet 
ist; 
Figur  5  eine  ähnliche  Ansicht  wie  Figur  2,  wobei  15 
jedoch  der  Riegelspannverschluß  halb  geöffnet 
ist;  und 
Figur  6  eine  ähnliche  Ansicht  wie  Figur  3,  wobei 
jedoch  der  Riegelspannverschluß  halb  geöffnet 
ist.  20 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  besteht  aus 

einem  Gegenhalter  1  und  einem  Haken  3,  der  in  der 
Schließstellung  hinter  eine  Leiste  2  am  Gegenhalter 
1  greift.  Auf  der  Stirnseite  4  des  Hakens  3  ist  mit  Hilfe 
einer  Schraube  eine  Lasche  5  schwenkbar  befestigt.  25 
Die  Lasche  5  besitzt  eine  Ausnehmung  6  in  Form  ei- 
nes  zylindrischen  Lochs,  welches  einen  Zapfen  7,  der 
am  Gegenhalter  1  befestigt  ist,  umgreift.  Der  Zapfen 
7  besitzt  auf  der  der  Bordwand  zugekehrten  Seite  ei- 
ne  Auskehlung  8,  die  auch  etwas  um  die  Unterseite  30 
des  Zapfens  7  herumgeht.  Weiterhin  ist  an  der  Stirn- 
seite  4  des  Hakens  3  ein  Anschlag  9  angebracht,  an 
den  ein  Vorsprung  der  Lasche  5  nach  einer  gewissen 
Schwenkbewegung  in  Anlage  kommt. 

Wird  nun  bei  Innendruck  auf  die  Bordwand  der  35 
Haken  3  außer  Eingriff  mit  der  Leiste  2  am  Gegenhal- 
ter  1  gebracht,  so  schwenkt  die  Bordwand  von  ihrer 
horizontalen  Lage  etwas  aus,  bis  der  Haken  bezüg- 
lich  des  Gegenhalters  die  in  den  Figuren  4,  5  und  6 
gezeigte  Lage  erreicht  ist,  bei  welcher  die  Lasche  5  40 
ausgeschwenkt  ist  und  in  dieser  Lage  am  Anschlag  9 
anliegt  und  in  der  Auskehlung  8  des  Zapfens  7  ver- 
hakt  ist.  Der  Verschluß  kann  dann  nicht  weiter  geöff- 
netwerden.  Die  Bedienungsperson  muß  zunächst  da- 
für  sorgen,  daß  keine  Ladungsgüter  mehr  gegen  die  45 
Bordwand  drücken.  Erst  dann  kann  die  Bordwand 
wieder  in  ihre  vollständig  horizontale  Lage  gedrückt 
und  der  Verschluß  vollständig  geöffnet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Haken  und  Gegenhalter  eines  Riegelspannver- 
schlusses  für  abklappbare  Bordwände  von  Last- 
fahrzeugen,  wobei  der  Gegenhalter  (1)  eine  Lei-  55 
ste  (2)  aufweist,  hinter  die  der  Haken  (3)  in  der 
Schließstellung  greift,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Stirnseite  (4)  des  Hakens  (3)  eine 

schwenkbare  Lasche  (5)  angebracht  ist,  die  in 
der  Schließstellung  mit  einer  Ausnehmung  (6)  ei- 
nen  vom  Gegenhalter  (1)  abstehenden  Zapfen 
(7)  umgreift,  wobei  die  Länge  des  Zapfens  (7)  so 
bemessen  ist,  daß  ihn  die  Lasche  (5)  mit  ihrer 
Ausnehmung  (6)  noch  umgreift,  wenn  beim  Öff- 
nen  des  Verschlusses  der  Haken  (3)  von  der  Lei- 
ste  (2)  freikommt,  und  wobei  der  Zapfen  (7)  in  der 
Nachbarschaft  seines  freien  Endes  auf  der  der 
Bordwand  zugekehrten  Seite  eine  Auskehlung 
(8)  aufweist,  in  die  die  Ausnehmung  (6)  einrastet, 
wenn  beim  Öffnen  des  Verschlusses  die  Bord- 
wand  in  Richtung  der  Abklappstellung  gedrückt 
wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auskehlung  (8)  auf  derdem  frei- 
en  Ende  des  Zapfens  (7)  zugewandten  Seite  eine 
Fläche  aufweist,  die  senkrecht  zur  Bewegungs- 
richtung  des  Riegels  verläuft. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auskehlung  (8)  auf  derdem  frei- 
en  Ende  des  Zapfens  (7)  zugewandten  Seite  eine 
Fläche  aufweist,  die  schräg  zur  Bewegungsrich- 
tung  des  Riegels  verläuft,  derart,  daß  die  Lasche 
(5)  mit  ihrer  Ausnehmung  (6)  auf  dieser  schrägen 
Fläche  gleitet,  wenn  beim  Öffnen  des  Verschlus- 
ses  die  Bordwand  in  Richtung  der  Abklappstel- 
lung  gedrückt  wird. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haken  (3)  ei- 
nen  Anschlag  (9)  aufweist,  an  den  die  Lasche  (5) 
nach  einer  gewissen  Schwenkbewegung  in  Anla- 
ge  kommt. 

5.  Vorrichtung  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Haken  (3)  oberhalb 
des  Zapfens  (7)  am  Gegenhalter  (1  )  angreift  und  die 
Lasche  (5)  frei  nach  unten  hängt,  derart,  daß  die 
Ausnehmung  (6)  bei  vollständig  hochgeklappter 
Bordwand  vor  dem  Schließvorgang  mit  dem  Zap- 
fen  (7)  fluchtet. 

6.  Vorrichtung  nach  einen  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lasche  (5) 
durch  eine  Feder  in  einer  Lage  festgehalten  wird, 
daß  die  Ausnehmung  (6)  bei  hochgeklappter 
Bordwand  vordem  Schließvorgang  mit  dem  Zap- 
fen  (7)  fluchtet. 

Claims 

1.  Hook  and  counter  holder  of  a  bolt  tensioning  lock 
for  hinged  tailboards  of  lorries,  the  counter  holder 
(1)  comprising  a  strip  (2)  behind  which  the  hook 
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(3)  engages  in  the  closure  position,  characterized 
in  that  at  the  end  face  (4)  of  the  hook  (3)  a  pivotal 
tab  (5)  is  attached  which  in  the  closure  position 
with  a  cutout  (6)  engages  round  a  pin  (7)  project- 
ing  from  the  counter  holder  (1),  the  length  of  the 
pin  (7)  being  so  dimensioned  that  the  tab  (5)  still 
engages  with  its  cutout  (6)  around  said  pin  when 
on  opening  the  lock  the  hook  (3)  comes  free  of 
the  strip  (2),  the  pin  (7)  comprising  in  the  vicinity 
of  its  free  end  on  the  side  facing  the  tailboard  a 
recess  (8)  into  which  the  cutout  (6)  engages  when 
on  opening  the  lock  the  tailboard  is  pressed  in  the 
direction  of  the  fold  down  position. 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  recess  (8)  comprises  on  the  side  facing  the 
free  end  of  the  pin  (7)  a  surface  which  extends 
perpendicularly  to  the  movement  direction  of  the 
bolt. 

3.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  recess  (8)  comprises  on  the  side  facing  the 
free  end  of  the  pin  (7)  a  surface  which  extends  in- 
clined  to  the  direction  of  movement  of  the  bolt  in 
such  a  manner  that  the  tab  (5)  slides  with  its  cut- 
out  (6)  on  said  inclined  surface  when  on  opening 
the  lock  the  tailboard  is  pressed  in  the  direction 
of  the  fold  down  position. 

4.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  hook  (3)  comprises  a 
stop  (9)  on  which  the  tab  (5)  comes  to  bear  after 
a  certain  pivoting  movement. 

5.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  hook  (3)  engages  the 
counter  holder  (1)  above  the  pin  (7)  and  the  tab 
(5)  hangs  freely  downwardly  in  such  a  manner 
that  the  cutout  (6)  aligns  with  the  pin  (7)  when  the 
tailboard  is  pivoted  fully  upwardly  prior  to  the  clo- 
sure  Operation. 

6.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  tab  (5)  is  held  by  aspring 
in  a  position  such  that  the  cutout  (6)  aligns  with 
the  pin  (7)  when  the  tailboard  is  pivoted  fully  up- 
wardly  prior  to  the  closure  Operation. 

Revendications 

1.  Crochet  et  contre-butee  d'une  fermeture  de 
serrage  ä  verrou  pour  ridelles  rabattables  de  ca- 
mions,  la  contrebutee  (1)  presentant  une  barrette 
(2),  derriere  laquelle  le  crochet  (3)  s'engage  dans 
la  position  de  fermeture,  caracterises  par  le  fait 
qu'une  patte  d'attache  (5)  pivotante  est  implantee 
ä  la  face  extreme  (4)  du  crochet  (3)  et  ceinture 

dans  la  position  de  fermeture,  par  un  evidement 
(6),  un  tenon  (7)  depassantde  la  contre-butee  (1), 
la  longueur  du  tenon  (7)  etant  dimensionnee  de 
teile  sorte  que  la  patte  d'attache  (5)  le  ceinture 

5  encore,  par  son  evidement  (6),  lorsque  le  crochet 
(3)  se  degage  de  la  barrette  (2)  lors  de  l'ouverture 
de  la  fermeture,  et  le  tenon  (7)  Präsentant  au  voi- 
sinage  de  son  extremite  libre,  du  cöte  tourne  vers 
la  ridelle,  une  depouille  (8)  dans  laquelle  l'evide- 

10  ment  (6)  s'encliquette  lorsque,  au  Stade  de  l'ou- 
verture  de  la  fermeture,  la  ridelle  est  poussee  en 
direction  de  la  position  rabattue. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
15  par  le  fait  que  la  depouille  (8)  comporte,  du  cöte 

tourne  vers  l'extremite  libre  du  tenon  (7),  une  sur- 
face  s'etendant  perpendiculairement  ä  la  direc- 
tion  de  mouvement  du  verrou. 

20  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  la  depouille  (8)  comporte,  du  cöte 
tourne  vers  l'extremite  libre  du  tenon  (7),  une  sur- 
face  qui  s'etend  ä  l'oblique  par  rapport  ä  la  direc- 
tion  de  mouvement  du  verrou,  de  teile  sorte  que 

25  la  patte  d'attache  (5)  glisse  par  son  evidement  (6) 
sur  cette  surface  inclinee  lorsque,  au  Stade  de 
l'ouverture  de  la  fermeture,  la  ridelle  est  poussee 
en  direction  de  la  position  rabattue. 

30  4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  le  crochet  (3)  präsente 
un  arretoir  (9),  contre  lequel  la  patte  d'attache  (5) 
vient  s'appliquer  apres  un  pivotement  d'une  cer- 
taine  amplitude. 

35 
5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterise  par  le  fait  que  le  crochet  (3)  vient  en 
prise  avec  la  contre-butee  (1)  au-dessus  du  te- 
non  (7),  et  la  patte  d'attache  (5)  est  suspendue  li- 

40  brement  vers  le  bas  de  facon  teile  que,  lorsque  la 
ridelle  est  integralement  relevee  par  pivotement, 
l'evidement  (6)  se  trouve  dans  l'alignement  du  te- 
non  (7)  avant  le  Processus  de  fermeture. 

45  6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que  la  patte  d'attache  (5)  est 
consignee  ä  demeure,  par  l'intermediaire  d'un 
ressort,  dans  une  position  teile  que,  lorsque  la  ri- 
delle  est  relevee  par  pivotement,  l'evidement  (6) 

so  se  trouve  dans  l'alignement  du  tenon  (7)  avant  le 
Processus  de  fermeture. 
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